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2015
Steuererklärung

für Kleinstfirmen KMU Privatpersonen

Kaiser Buchhaltungen GMBH

Buchhaltungen, Jahresabschlüsse

Wenn Sie Ihre steuer-sorgen loswerden und dabei
erst noch Zeit, Geld und Nerven sparen möchten,
dann sprechen Sie mit uns; Ihrem persönlichen Treu-
handbüro beim Bahnhof Winterthur.

rufen sie uns an: 052 202 84 84
Rudolfstrasse 31, 8400 Winterthur,
steuern@kaiser-buchhaltungen.ch

www.steuerteam.ch/w1

Steuererklärungen
Wir helfen Ihnen dabei!
ab Fr. 60.—

Wir nehmen Ihre Steuererklärung jeweils am
Donnerstag und Freitag von 08.30 – 11.30 Uhr
gerne entgegen.

Gewerkschaftsbund Winterthur
Lagerhausstrasse 6, im 5. OG
052 213 92 62 / 63 www.gewerkschaftsbund.ch

2015

www.messmer.consulting
Beratung, die sich für Sie rechnet

Steuererklärung
richtig ausgefüllt?

Fachkundige Berater/innen
nehmen sich Zeit für Sie und
erledigen Ihre Steuererklärung
diskret und vertraulich.
Dies ist eine Dienstleistung
von Pro Senectute Kanton Zürich
für Menschen ab 60 Jahren.

Unverbindliche
Informationen unter
Telefon 058 451 54 00

Dienstleistungscenter Winterthur
& Umgebung/Weinland
Brühlgartenstrasse 1
8400 Winterthur

www.pszh.ch

Sparen Sie Zeit und
Steuern

Erfahrener Treuhänder
hilft Ihnen dabei.

Aktuell:
Steuererklärung 2015
Jahresabschluss 2015

Ineichen
Treuhand & Consulting
www.ineichen-tc.ch
078 841 56 94

Büro in Winterthur u. Turbenthal

Kompetent, günstig,
unkompliziert

Winti Finanz

Probleme mit der Steuererklärung?

Simple, konkrete, und direkte Hilfe ab 50.-

Joshua Devadas

Tel: 076 528 25 92

info@wintifinanz.com

Kontaktieren Sie uns noch heute und vereinbaren Sie einen Termin
www.wintifinanz.com | Helmweg 8, 8405 Winterthur

Taxwerk
Steuern – Treuhand – Consulting

Haben Sie Ihre Steuerangelegenheiten schon optimiert?
• Steuerberatung /-planung
• Erstellen und Kontrolle von Steuererklärungen
• Buchführung und Rechnungswesen

Adriane Hayn Technikumstr. 79 info@taxwerk.ch
Tel. 052 202 2190 8400 Winterthur www.taxwerk.ch

«Darf ich denn die hohe Zahnarztrechnung
von den Steuern abziehen? Muss ich die
Ergänzungsleistung versteuern? Ist meine AHV-
Rente steuerpflichtig?» Dies sind nur einige der
Fragen, die der Steuererklärungsdienst von Pro
Senectute Kanton Zürich Jahr für Jahr in persön-
lichen Beratungsgesprächen beantwortet.

Jährlich nutzen mehr als 3700 ältere Menschen
im ganzen Kanton die Erfahrung und das Wissen
unserer Fachkräfte. Insbesondere bei Fragen
rund um den Eigenmietwert bei Wohn- oder
Hauseigentum und bei der korrekten Behandlung
von krankheits- und behinderungsbedingten
Kosten sind Sie beim Steuererklärungsdienst
von Pro Senectute Kanton Zürich an der richtigen
Adresse. Seit vierzehn Jahren haben sich unsere
Fachleute mit Erfolg auf die Besonderheiten der
Steuererklärungen für ältere Menschen speziali-
siert.

Das Ausfüllen Ihrer Steuererklärung zu einem fairen
Preis ist eine Dienstleistung von Pro Senectute
Kanton Zürich für Einzelpersonen sowie Ehepaare
ab 60 Jahren. Die Steuerberater/innen von Pro
Senectute Kanton Zürich sind erfahrene pensio-
nierte Fachkräfte aus dem kaufmännischen oder
Verwaltungsbereich und wissen über das Thema
Steuern Bescheid. Von Pro Senectute Kanton
Zürich werden sie sorgfältig auf ihre Aufgabe vor-
bereitet und geschult. Alle Ihre Angaben werden
selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Pro

Senectute Steuerberater/innen nehmen sich Zeit,
mit Ihnen zusammen die Steuererklärung fachge-
recht auszufüllen und damit unnötige Ausgaben zu
vermeiden.

Mehr Informationen über den Steuerer-
klärungsdienst für Menschen ab 60 erhalten Sie
im Dienstleistungscenter in Ihrer Region. Dieses
vermittelt Ihnen gerne einen Termin oder informiert
Sie darüber, welche Unterlagen für das Ausfüllen
der Steuererklärung nötig sind.

Eine kompetente Begleitung beim Ausfüllen der
Steuererklärung lohnt sich in jedem Fall!

Eine Partnerschaft fürs Leben 
Der erste Lohn, Heirat, Familie, der Kauf einer eigenen Wohnung – wichtige Wendepunkte in unserem 
Leben finden auch in der Steuerklärung ihren Niederschlag.

Nicole von Reding-Voigt

Die erste Steuererklärung
Die Volljährigkeit ist der Schlüssel zu neu-
en Freiheiten. Aber natürlich warten auch 
Pflichten: die erste Steuererklärung etwa. 
Mit dem 18. Geburtstag wird man vollum-
fänglich steuerpflichtig. Ob man bereits ein 
Erwerbseinkommen erzielt (z.B. in einer Leh-
re) oder nicht, spielt dabei keine Rolle. 

Die erste Stelle
Beim Lehrlingslohn oder einem Nebenjob 
während des Studiums ist die steuerliche 
Belastung tief. Stärker ins Gewicht fällt sie, 
wenn man nach Abschluss der Ausbildung 
ins reguläre Berufsleben einsteigt. Das ge-
samte Jahreseinkommen unterliegt der Ein-
kommenssteuer. Dabei gilt allerdings: So-
lange das Einkommen tief ist, kommt ein 
tieferer Steuersatz zur Anwendung. Steigt 
das Einkommen, steigt mit den progressiven 
Steuersätzen auch die relative Steuerbelas-
tung.

Die Liebe fürs Leben
Der Schritt vor den Standesbeamten oder 
den Traualtar wirkt sich ebenfalls auf die 
Steuern aus. In der Schweiz gilt die gemein-
same Besteuerung von Ehepaaren oder ein-
getragenen Partnerschaften. Wenn beide 
beteiligten Personen ein Erwerbseinkommen 
erzielen, werden diese zusammengezählt. 
Aufgrund der progressiven Steuersätze fällt 
die Steuerlast so höher aus, als wenn beide 

Einkommen einzeln besteuert würden. Die 
politische Diskussion dieser «Heiratsstrafe» 
ist im Gang. Im März 2023 endet die Ver-
nehmlassung zum Vorschlag des Bundesrats 
zur Individualbesteuerung.

Nachwuchs willkommen
Ab Geburt eines Kindes können die Eltern 
den Kinderabzug vornehmen. Bei der direk-
ten Bundessteuer beträgt er 6500 Franken. 
Der Abzug gilt für die ganze Schulzeit und 
bis zum Ende der Erstausbildung (Berufsleh-
re, Studium). Wenn beide Eltern aufgrund 
ihrer Berufstätigkeit auf Kinderbetreuung 
angewiesen sind, können sie die Kosten da-
für ebenfalls abziehen. Für das Steuerjahr 
2022 liegt die Obergrenze bei der Direkten 
Bundessteuer bei 10 100 Franken, ab dem 
Steuerjahr 2023 steigt sie auf 25 000 Fran-
ken.

Weiterkommen oder umsatteln
Sie ziehen eine berufliche Weiterbildung in 
Betracht? Die selbst bezahlten Kosten für be-
rufsorientierte Ausbildung kann man abzie-
hen. Für die direkte Bundessteuer gilt eine 
Obergrenze von 12 000 Franken pro Steuer-
jahr. Auch wer sich beruflich komplett neu 
ausrichten will oder muss, kann die selbst 
bezahlten Ausbildungskosten vom steuerba-
ren Einkommen abziehen, wenn die Ausbil-
dung tatsächlich berufsorientiert ist.

Die eigenen vier Wände
Viele wollen sich den Traum vom eigenen 

Haus, von der eigenen Wohnung erfüllen. 
Auf die Steuererklärung hat dieser Schritt 
beträchliche Auswirkungen. Einerseits wird 
ein fiktives Einkommen, der Eigenmietwert, 
auf das steuerbare Einkommen geschlagen. 
Andererseits eröffnen sich interessante Ab-
zugsmöglichkeiten: für Betriebskosten, 
Unterhalts- und Renovationsarbeiten oder 
energetische Verbesserungen. Vor dem Kauf 
empfiehlt sich eine sorgfältige Analyse der 
steuerlichen Auswirkungen und Möglichkei-
ten.

Und tschüss!
Seine Pensionierung vorausschauend zu pla-
nen, lohnt sich aus steuerlich. Es empfiehlt 
sich, mindestens fünf Jahre vorher eine Aus-
legeordnung zu machen. Dies schafft die 
Voraussetzungen, um die Steuerbelastung 
beim Bezug der Gelder aus der Pensionskas-
se (2. Säule) oder aus der privaten Vorsorge 
(Säule 3a) optimal zu organisieren.

Online-Steuerrechner
Sie planen einen Umzug? Ihr Einkom-
men oder Ihr Zivilstand verändert sich? 
Sie wollen aus der Kirche austreten? 
Sie kriegen Nachwuchs?
Berechnen Sie selbst, wie sich das auf 
Ihre Steuerrechnung auswirkt:
treuhandsuisse.ch/steuerrechner

Nicole von Reding-Voigt
ist Vorstandsmitglied des Schweizerischen 
Treuhänderverbands TREUHAND|SUISSE 
Sektion Zürich

TREUHAND SUISSE


